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A. Vorwort
Mit dem Jahreswechsel 2021/2022 hat das eJustice-Gesetz
aus dem Jahr 2013 seinen größten und letzten Meilenstein
genommen: Mit der Einführung der aktiven Nutzungspflicht
vor allem für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie
Behörden werden die wichtigsten professionellen
Verfahrensbeteiligten in den elektronischen Rechtsverkehr
gezwungen. Die Mengengerüste haben sich dadurch in allen
Gerichtsbarkeiten erheblich zugunsten der digitalen
Dokumente verschoben. Papierpost stirbt dort wo
vorwiegend eine anwaltliche Vertretung stattfindet aus Der
elektronische Rechtsverkehr ist damit endgültig der
Normalfall. Im Sog des elektronischen Rechtsverkehrs mit
der Justiz kommt auch immer mehr die noch nicht
verpflichtende digitale Kommunikation mit der Verwaltung in
Fahrt. Sowohl im Prozessrecht als auch im öffentlichen
Verfahrensrecht stellen sich zahlreiche neue Rechtsfragen.
Neu ist, dass sich nunmehr auch eine immer größer
werdende Personenzahl dafür interessiert, Rechtsprechung
gestaltet und Publikationen erstellt. Die Meinungsvielfalt
wird größer. In der Folge wird auch ein Praxishandbuch zur
Digitalisierung immer umfangreicher. Für einen noch
vertiefteren Blick mit der Systematik eines Kommentars
lohnt sich der jurisPK-ERV. Um den Umfang des
Praxishandbuchs nicht ausufern zu lassen, habe ich auf die
Darstellung der Rechtslage vor dem 1.1.2022 weitgehend
verzichtet. Diese lässt sich letztmalig der 6. Auflage
entnehmen.

Hinzu kommt ab der 6. Auflage für das Jahr 2022, dass auch
der Gesetzgeber wieder aktiv geworden ist: Mit dem Gesetz



zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und
steuerberatenden Berufe und vor allem mit dem Gesetz
zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den
Gerichten (ERV-AusbauG) hat der Gesetzgeber im großen
Umfang das digitale Prozessrecht nachjustiert; neue sichere
Übermittlungswege, eine neue Systematik im
Zustellungsrecht mit § 173 ZPO als eigener Norm für den
elektronischen Rechtsverkehr und eine überraschende
Breitseite für die bisherige Rechtsprechung der
Bundesgerichte zur Prüfung der Dateiformate. Zum
Zeitpunkt der Drucklegung der 6. Auflage war das ERV-
AusbauG noch nicht verkündet. Mit 7. Auflage werden die
dort noch angestellten Spekulationen über die Rechtslage
deshalb nun auf ein gesichertes Fundament gestellt.

Wie auch in der 6. Auflage helfen in der eBook-Version
zahlreiche Hyperlinks in den Fußnoten, noch aktuellere
Informationen zu erlangen. Insbesondere auch durch
Verweise auf den Blog www.ervjustiz.de.

Mein herzlicher Dank gilt auch in dieser Auflage Herrn Uwe
Möller für den Antrieb die Auflage trotz neuer - und eher IT-
fremder dienstlicher Funktion - fertigzustellen. Dass dieses
Handbuch ohne seinen technischen Sachverstand nicht
machbar wäre, liegt auf der Hand. Aber auch sein
prozessrechtlicher Rat ist nicht in Gold aufzuwiegen.
Hervorzuheben ist ferner sein Verdienst um die
Rechtsanwaltschaft: Ohne seinen xJustiz-Viewer, wären viele
Sozialrechtlerinnen und Sozialrechtler schlicht nicht mehr in
der Lage, ihren Job zu machen: Es gibt auch weiter kein
anderes Werkzeug, um die xJustiz-Behördenakten
insbesondere der Bundesagentur für Arbeit und der
Jobcenter sachgerecht zu lesen. Ferner ist auch auf sein
OCR-Tool hinzuweisen, das – wie der xJustiz-Viewer –
kostenfrei unter www.ervjustiz.de bezogen werden kann. Auf
den dortigen Spendenaufruf weise ich ausdrücklich hin und

http://www.ervjustiz.de/
http://www.ervjustiz.de/


freue mich, wenn die Mühe des Entwicklers einem
besonders guten Zweck dient, in dem der Deutsche
Kinderschutzbund unterstützt wird. Vielen Dank auch an die
Bundesrechtsanwaltskammer für die Erlaubnis Screenshots
aus den beA-Newslettern entnehmen zu dürfen, sowie das
wunderbare IT-Team des Sozialgerichts Leipzig für die
großartige Anleitung zum xJustiz-Viewer, aus der ich mich
bedienen durfte.

Diese 7. Auflage widme ich nun dem Team „meines“
Sozialgerichts Darmstadt, die mich auf meiner neuen
beruflichen Herausforderung begleiten und so tapfer gegen
riesige (leider nicht immer) elektronische Aktenberge
kämpfen, obwohl unser Fachverfahren EUREKA-Fach dies so
gut - und viel besser, als das was wohl kommt - könnte.

Henning Müller



B. Systematische Übersicht
Die Digitalisierung der Justiz („eJustice“) und der
öffentlichen Verwaltung („eGovernment“) führt zahlreiche
neue Begrifflichkeiten ein, die technisch überlagert sind
(bspw. die qualifizierte elektronische Signatur – qeS). Andere
Begriffe sind jahrhundertealt – bspw. der Aktenbegriff –
müssen aber in einem digitalisierten Umfeld aus anderen
Blickwinkeln betrachtet werden. An den Anfang dieses
Kompendiums werden daher Begriffsbestimmungen gestellt.

I. eJustice

Der Begriff „eJustice“1 ist diffus und lediglich als
Oberbegriff, manchmal vielleicht auch als Schlagwort,
benutzbar. Letztlich beschreibt er die Bemühungen der
Rechtsprechung als dritter Staatsgewalt um eine
vollelektronische Kommunikation und Aktenführung.2
Letztlich handelt es sich also um einen Sammelbegriff von
Einzelaspekten des Einsatzes von Informationstechnologie
bei der Erledigung von Justizaufgaben. Neben den einzelnen
Produkten von „eJustice“, wie der elektronischen
Kommunikation oder der elektronischen Aktenführung
müssen daher auch Querschnittsaufgaben (bspw. die
Spracherkennung, Videokonferenztechnik) und
Grundlagenfragen wie die Arbeitsorganisation im digitalen
„Workflow“, die IT-Sicherheit, Legal-Tech in der Justiz oder
der Datenschutz zum „eJustice“ im weitesten Sinne gezählt
werden.

1. Legal Tech



Das nicht minder schillernde Buzz-Word Legal Tech ist
seinerseits mit großer begrifflicher Weite in Gebrauch: Er
reicht in einem ersten Schrift von allgemeinen, wenig
komplexen Softwarelösungen, wie etwa Office-Programmen,
über teilweise sehr spezifische und leistungsfähige
Fachanwendungen (bspw. EUREKA-Fach, forumStar, RA-
Kanzleisoftware etc.) oder juristische Datenbanken (wie
beck-online, juris und Jurion).

In einem zweiten Schritt gehören zum Oberbegriff Legal
Tech auch automatisierte Systeme: Komplexere digitale
Werkzeuge zur Automation bestimmter Arbeitsabläufe (je
nach Komplexität können dazu etwa Online-
Terminbuchungsportale gehören, Vertragsgeneratoren3,
Arbeitshilfen zur Strukturierung oder Aufbereitung von
Dokumenten, Chatbots4 bis hin zu komplexeren
Expertensystemen wie auf Plattformen von bspw.
flightright.de oder wenigermiete.de).

Kaum in Gebrauch sind in Deutschland dagegen noch
hochautomatisierte oder autonome Systeme: Bspw.
komplexe, evtl. auch selbstlernende, Algorithmen5, die
selbständige Entscheidungen treffen können (so etwa der
Robot-Judge aus Estland).6

2. Arbeitsgruppe Modernisierung des
Zivilprozess

Im Übrigen dürfen „eJustice“-Prozesse nicht nur aus
gerichtlicher Sicht betrachtet werden oder nur aus
anwaltlicher bzw. behördlicher Sicht, sondern auch stets
übergreifend zur Realisierung eines größtmöglichen
gemeinsamen Nutzens im Interesse des rechtsuchenden
Bürgers. Hierher gehören beispielsweise sehr weitgehende

http://flightright.de/
http://wenigermiete.de/


Bestrebungen zur Formalisierung und Strukturierung der
Justizkommunikation.7

Die Diskussion um die Digitalisierung der Justiz wird derzeit
durch die Arbeitsgruppe „Modernisierung des
Zivilprozesses“ im Auftrag der Präsidentinnen und
Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts,
des Bayerischen Obersten Landesgerichts und des
Bundesgerichtshofs vorangetrieben. Deren bisherige
Arbeitsergebnisse wurden von der 91. Konferenz der
Justizministerinnen und Justizminister am 26./27.11.2020
aufgegriffen und begrüßt. Die Justizministerinnen und
Justizminister bitten die Bundesministerin der Justiz und für
Verbraucherschutz, zeitnah eine Kommission aus
Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Länder, der
Gerichte, der Anwaltschaft, der Verbraucherverbände, der
Wirtschaft und der Wissenschaft einzusetzen, die die
Vorschläge der Arbeitsgruppe der Gerichte und die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen „LegalTech“ und „eJustice II“
bewertet und Vorschläge für den Zivilprozess der Zukunft
unterbreitet.8 Hierbei besteht allerdings die nicht
unrealistische Gefahr, dass die Ziele teilweise zu hoch
gesteckt sein könnten. Der strukturierte Parteiprozess bspw.
mag wünschenswert sein, dürfte aber andererseits
erhebliche Gegenwehr ernten. Andere – teilweise durchaus
leicht umsetzbare – Reformbestrebungen, die eher dem
Justizalltag zuzurechnen sind, sollten hierunter weder in der
Sache noch zeitlich leiden müssen. Es droht, dass einzelne
Projekte zu groß werden und die Umsetzung dann im
Ganzen stockt. Idealerweise sollten dagegen kleinere
innovative Projekte vorgezogen und in der Praxis etabliert
werden.9

In diesem Sinne wurden im Rahmen der Konferenz der
Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des
Kammergerichts, des Bayerischen Obersten Landesgerichts


